
Zugangsvoraussetzungen 

Bachelorstudiengang „Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege“ (AGKP) 

Möglichkeit 1: 

Allgemeine Zugangsvoraussetzung zu einem Fachhochschul-Bachelorstudiengang ist die allgemeine 
Universitätsreife, die Matura. 

 

Möglichkeit 2: 

Folgende Studienberechtigungsprüfungen für Studienrichtungsgruppen gemäß §64a UG werden 
zugelassen: 

• Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien 

• Ingenieurwissenschaftliche Studien 

• Naturwissenschaftliche Studien 

• Rechtswissenschaftliche Studien 

• Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien 

• Medizinische und Veterinärmedizinische Studien 

• Studien in allgemeinen pädagogischen Berufsfeldern; Lehramtsstudien 

 

Möglichkeit 3: 

Einschlägige berufliche Qualifikation – „Studieren ohne Matura“ 
 

Als einschlägige berufliche Qualifikation ist die Absolvierung einer mindestens drei jährigen 

berufsbildenden mittleren Schule oder die Absolvierung einer Ausbildung im dualen System der folgenden 

Ausbildungsrichtungen zu verstehen:  

• Rettungssanitäter*innen 

• Notfallsanitäter*innen 

• Pflegeassistent*innen 

• Pflegefachassistent*innen 

• Heil- und gewerbliche Masseur*innen 

• Behindertenpädagog*innen 

• Zahnärztliche Assistent*innen 

• Medizinische Assistenzberufe 

 

Studienanfänger*innen mit einschlägiger beruflicher Qualifikation haben vor Studienbeginn folgende 

Zusatzprüfungen abzulegen: 

• Mathematik 1 

• Englisch B2 

 
 

Die Bewerber*innen haben die Unterrichtssprachen gem. §§ 3 f der Verordnung zur Beherrschung der 

Unterrichtssprachen GP1-21 idgF zu beherrschen. (Deutsch C1, Englisch wie oben) 

Die Bewerber*innen haben die für die Ausübung des Berufs erforderliche berufsspezifische und 

gesundheitliche Eignung sowie die Vertrauenswürdigkeit nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt über ein 

ärztliches Gutachten sowie der Vorlage eine Strafregisterbescheinigung. Beide Urkunden dürfen nicht 

älter als 3 Monate gerechnet zum Zeitpunkt des Studienbeginns sein. 


